
 

 

 

Praktikumsvereinbarung 
 

Praktikumsstelle:   
 

      Name:  
 

  Ansprechpartner/ 

     Telefon: 
 

      Straße:   
 

    PLZ, Ort: 
 

Praktikant/in: 
 

     Vor- Nachname: 

  

      Straße: 

            

    PLZ, Ort: 
 

Das Praktikum wird in der Zeit vom    bis zum  

absolviert. 
 

Die Praktikantin/der Praktikant wird in den folgenden Arbeitsbereichen eingesetzt: 

 

 

 

 

Bei Praktikumstellen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland besteht Haftpflicht- und 

Unfallversicherungsschutz über den Schulträger. Bei Zahlung einer Vergütung sind 

Praktikantinnen und Praktikanten bei dem Unfallversicherungsträger der jeweiligen 

Praktikumsstelle versichert. 

 

Pflichten der Praktikumsstelle 

Die Praktikumsstelle verpflichtet sich,  

1. die Praktikantin/den Praktikanten fachgerecht anzuleiten;  

2. die Führung der Berichte über zeitlichen Ablauf und Inhalt des Praktikums zu überwachen 

und deren sachliche Richtigkeit zu bescheinigen.  

3. der Praktikantin/dem Praktikanten die Bearbeitung seiner schulischen Aufgaben für das 

Praktikum zu ermöglichen. 
 

Pflichten der Praktikantin/des Praktikanten 

Die Praktikantin/der Praktikant verpflichtet sich  

1. alle ihr/ihm gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen;  

2. die ihr/ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen;  

3. die Betriebs-/Geschäftsordnung und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sowie 

Einrichtungen, Werkzeuge, Geräte und Maschinen sorgsam zu behandeln;  

4. die Berichte sorgfältig zu führen und jeden Bericht der Praktikumsstelle vorzulegen;  
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Öffnungszeiten des Sekretariats 

Mo. – Do. 07:30 – 16:00 Uhr 

Fr.  07:30 – 13:00 Uhr 

 

 

 

 



5. die Interessen der Praktikumsstelle zu wahren und über Vorgänge in der PraktikumssteIle 

Stillschweigen zu bewahren;  

6. bei Fernbleiben die Praktikumsstelle und die Schule unverzüglich zu benachrichtigen, bei 

Erkrankung spätestens am dritten Tage eine ärztliche Bescheinigung bei der 

Praktikumsstelle vorzulegen. 
 

Pflichten der gesetzlichen Vertretung 

Die mitunterzeichnende gesetzliche Vertreterin/der mitunterzeichnende gesetzliche Vertreter 

hält die Praktikantin/den Praktikanten zur Erfüllung der aus dem Praktikumsvertrag 

erwachsenden Verpflichtungen an.  
 

Praktikumsbestätigung 

Die Praktikumsstelle stellt der Praktikantin/dem Praktikanten zum Ende des Praktikums-

verhältnisses eine Praktikumsbescheinigung gemäß der Vorgabe der Schule aus. Die 

Praktikumsstelle kann die Praktikumsbestätigung um ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ergänzen. 

 

 

Praktikumsstelle:      Praktikant/-in: 

 

 

 

Datum, Unterschrift      Datum, Unterschrift 

 

 

Klassenleiter/-in:      Erziehungsberechtigte/r: 

        (bei Minderjährigen) 

 

 

 Datum, Unterschrift      Datum, Unterschrift 

 


